
Friedhelm Hengsbach SJ
Die Kampftparıtät der Tarıtpartner

Im Brennpunkt der Auseinandersetzung die Aussperrung steht die Dehfi-
nıtıon der Kampfparıtät, die 7zwıschen Gewerkschaften un Arbeitgebern
herrscht. Diese Parıtät ann juristisch-formal, Sökonomisch-funktional un p..
litisch-strukturell bestimmt werden. Entsprechend der gewählten Perspektive
wird die Entscheidung ausfallen, ob die Aussperrung zuzulassen, inzuschrän-
ken oder verbieten 1St

Juristisch-formale Parıtät

Dıie Vorstellung einer juristisch-formalen Parıtät t sıch 7A88 el auf das
Urteil des Bundesarbeitsgerichts Z Aussperrung Aaus dem Jahr 1955 zurück-
tühren. DDieses Urteil hat 1n der Absıcht, die durch die Abstinenz des (jesetz-
gebers entstandenen Lücken auszufüllen, für das kollektive Arbeitskampfrecht
dreı Markierungspunkte ZESETZLT: oılt die Freiheit des Arbeitskampfes, Streik-
freiheit un Aussperrungsfreiheıit; oilt der Grundsatz der Waftengleichheit,
die Kampfmiuittel der beiden Sozıalpartner werden gleich behandelt; oilt die
Freiheit der Kampfmittelwahl, jede Gruppe darft 1n den Grenzen des legıtimen
Kampfes das ıhr gemäße, hıstorisch überkommene, der Natur der Sache eNt-

sprechende Kampfmittel wählen, da{ß$ dem Streik der Gewerkschaften die
Öösende oder suspendierende Aussperrung entspricht.

Im Zusammenhang MmMIt diesem Urteil steht die Ableitung der formalen arlı-
tat AaUus Art E ZUr Dıiıskussion, dessen Interpretation 1n Z7wel Rıchtungen
erfolgt: eine aktualisierende Auslegung des „Jedermann-Grundrechts“ sıeht 1n
der Aussperrung das historisch yewachsene kollektive Arbeitskampfmittel
der Arbeitgeberkoalition, das dem Streikrecht der Gewerkschaften zugeordnet
ISt; eine Aussperrungsgarantıe legt sıch durch die rechtsgeschichtliche Entwick-
lung nahe, insofern die Notstandsklausel des verfassungsändernden (sesetz-
gebers 1n Art 111 Streik un Aussperrung dem Begrift des Ar-
beitskampfes zusammenta{f(t. Demgegenüber alt eine Wertverständnis der
Entstehungszeıit des Grundgesetzes Orjentilerte Auslegung die ormale Parıtäit
zwiıischen Streik un Aussperrung nıcht gelten. Sıe beruft sich einmal auf die
Diskussionen des Parlamentarischen Rats, der sıch ber die verfassungsrecht-
lıche (Sarantıe des Streiks ein1g WAal, aber keine gleichrangıge Gewährleistung

341



Friedhelm Hengsbach

der Aussperrung beabsichtigte, un 7A08 andern auf die in den Länderverfassun-
gCcn enthaltenen Streikgarantıen, wäahrend aussperrungsbedingte Kündıgungen
dem Genehmigungsvorbehalt der Arbeitsämter unterlagen.

Die aktuelle Geltung des Art Hess Verf, der die Aussperrung als rechts-
wıdrig erklärt, wırd Berufung auf das BAG-Urteil un die Gesetzge-
bungsprax1s des Parlaments, die estimmte Formen der Aussperrung als
Jässıg ansehen, bestritten. Dem wırd entgegengehalten, dafß 1Ur Bundesrecht-
satze MI1t Landesrechtsätzen konkurrieren können, dafß offenbleibe, ob die Aus-

durch Art 111 garantıert se1 bzw ZU Kernbereich des Koalı-
tionsrechts gehöre, und dafß die Kombpetenz der Rechtsprechung FAÄADHE lückenaus-
fillenden Fortbildung des Arbeitskampfrechts da aufhöre, die Gesetzeslücke
bereits yeschlossen sel

Formale Parıtäit erscheint 1m Rahmen der nachgezeichneten Diskussionslinien
entweder als Faktum eıner verfassungsrechtlichen Aussperrungsgarantıe oder
als Postulat, nämlich die Rechtsordnung fortzubilden, da{ß Streik und Aus-

VO dieser als gleichgewichtig angesehen werden.

Okonomisch-funktionale Parıtäiät

Das BAG-Urteıl ZUr Aussperrung VO  a} 197;1 hat Tel Gu“ Akzente ZESETZL,
die die Kampftparıtät die Tarıfautonomie anbıinden, den Einsatz der Kampf-
mittel dem obersten Gebot der Verhältnismäßigkeit unterstellen un: die Grenze
der Aussperrung merklich zıehen. Damıt wurde die ormale Parıtät durch
eın Paritätsverständnis abgelöst, das die realen Machtverhältnisse der Ta
rıfpartner, die „typischen soz10ökonomischen Faktoren“ Konzen), berück-
sichtigt.

DE Merkmale
Dıie Vorstellung der funktionalen Parıtät basıert auf dem ökonomischen Kon-

ZCDL der Gegenmachtbildung (countervailing power) un der preistheoretischen
Marktformenlehre: auf dem Arbeitsmarkt herrscht eın hbilaterales Monobpol, das
VO  a’ Gewerkschaften und Arbeıtgebern gebildet wiırd; diese übernehmen eine
beitsmarktstabilisıerende und -ordnende Funktion, ıhre Interessen siınd AaUS-

schliefßlich auf die Regelung der Arbeits- un Wirtschaftsbeziehungen gerichtet.
Innerhalb der durch dıe Ausbeutungsposıition elines der beıiden Monopolisten
markijerten Grenzen, da der eine Partner 1n der Lage 1St, dem anderen den e1ge-
NCN Willen aufzuzwıngen, indet eın strategisches Spiel das für die jeweilige
Parte1ı optimale Ergebnis ohne da{fß dessen konkreter Inhalt VOTL un wäh-
rend der Verhandlungsrunde bereits determiniert un tolglich 1ableitbar ware.
Damıt 1U nıcht eıne Partel allein das Kampfgeschehen bestimmt un die
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ere Seite ZU Dulden un Durchstehen des Arbeitskampfes verurteılt IStE SOM -
ern ein fairer, 1aber auch verbindlicher Interessenausgleich zustande kommt,
der dem Staat erlaubt, Strenge Neutralıität wahren, verfügt jede der beiden
Parteien ber eıne Menge VO  3 Kampfinstrumenten; Auswahl, Reichweite, In-
tensitÄät un Zeitpunkt des Einsatzes dieser Kampfinstrumente unterliegen der
Verhaltensregel einer abgestuften Antwort („flex1ıble response“ ).

Diese Verhaltensregel trif für den Streik Z enn diesem geht die Anwen-
dung anderer Instrumente VOTAaUS! Tarıtverhandlungen, die sıch auf eiınen Wırt-
schaftszweıg innerhalb e1ines Tarıfgebiets beschränken, eingebaute freiwillige
Schlichtung, Urabstimmung, Genehmigung des Streikbeschlusses, für den haufıg
eıne Mehrheit VO :3 Prozent der abgegebenen Stimmen vorhanden se1n muÄß,
durch eın Gewerkschaftsorgan. uch die Durchführung des Streiks unterliegt

Regeln: Im Normalfall können 1U  _ Gewerkschaften streiken: SpON-
LANeEe Arbeitsniederlegungen gelten als rechtswidrig. Gestreıikt wırd fast AaUuSs-
nahmslos Arbeitgeber und für Zıele, die Gegenstand eines Tarıfvertrags
werden können. Der Streik mu{f den Grundsätzen einer faıren Kampfführung
entsprechen, darf nıcht auf die Vernichtung des Gegners gerichtet se1n, die Ver-
haltnısmäßigkeit der Miıttel 1St einzuhalten.

Als eine taktische Waffe mi1t besonderer strategıscher Hebelwirkung sınd der
Teilstreik und der Schwerpunktstreik entwickelt worden. Man spricht VO  a eıl-
streık, WEeNN „eıne Gewerkschaft den Streik nıcht für alle Betriebe 1m Bereich
ıhres Tarifpartners, sondern lediglich für einzelne ausgesuchte Betriebe ausruft“.
Demgegenüber 1St der Schwerpunktstreik dadurch gekennzeichnet, daß „der
Streik auf Schlüsselpositionen konzentriert 1St, deren Ausfall zahlreiche weıtere
Sektoren der arbeitsteiligen modernen Volkswirtschaft lahmlegt“ (D Reuter,
In Recht der Arbeit 28, 1975, 286)

Der Grundsatz der abgestuften Antwort oilt ebenso für die verschiedenen
Aussperrungstypen, die 1m Lauf der eIit entwickelt wurden: Miıt der Angrıiffs-
AdUSSpCrIFung versuchen die Arbeitgeber ohne vorherigen Streik eine Verände-
IunNng der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Dıie Abwehraussperrung 1St die
Reaktion auf eınen e1l- oder Schwerpunktstreik; S1e wırd erschwerten
Voraussetzungen als lösende, 1m allgemeinen jedoch 1LLUr als suspendierende
Aussperrung, die die Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses ruhen laßt, ZUSC-
lassen. 1le diese Aussperrungstypen können sıch als Einzelaussperrung auf eın
Unternehmen, als Flächenaussperrung auf mehrere Wütekiehmen und als Ver-
bandsaussperrung auf alle Unternehmen eines Arbeıitgeberverbands 1ın eiınem
Tarıfgebiet erstrecken.

Krıterızen
Um 1U  => herauszufinden, ob die tunktionale Parıtäiät vorhanden 1St, bzw wel-

cher Iyp VO  a} Aussperrung ZUT Aufrechterhaltung der Parıtät ertorderlich 1St,
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werden reale so7z10ökonomische Auswirkungen des Instrumentenelnsatzes als
Beurteilungskriterien herangezogen.

Gegenüber den persönlichen Rısıken des einzelnen Arbeitnehmers, dessen
Streikgeld NUr eiınen e1l des Einkommens ausgleicht, während die Sozial-
beiträge des Arbeitgebers entfallen und der gesetzliche Versicherungsschutz ach
1er bzw. sechs Wochen erlischt, un dessen Arbeıitsplatz gefährdet ISt, insotfern
Rationalisierungsmaßnahmen ohne Mitwirkung des Betriebsrats durchgeführt,
die Wiedereinstellung hinausgezögert, 1n Ausnahmefällen verweıgert W e -

den kann, oibt CS eın vergleichbares Rıisiko des Arbeitgebers un seiner Fa-
milie, weder eım Einzelunternehmer noch eiım Manager eliner Kapitalgesell-
schaft

ıne solche Gegenüberstellung persönlicher Risiken erscheint indessen
techtbar, weıl die Funktion der beiden Einkommensarten verschieden isSt, 1NSO-
fern das Rıisiko des Unternehmers wenıger der persönlichen Lebensführung
als vielmehr der Rentabiılität des Unternehmens ansetZt, un der Arbeits-
kampf als kollektive Angelegenheıit un wenıger als individueller Konflikt
werten 1St. Deshalb müfsten allenfalls die Ainanzıellen Belastungen der Kampf-
parteıen mıteinander verglichen werden.

Die Gewerkschaften sehen 1n den finanziellen Belastungen eiınes VO  e} Aus-
S  Fo) begleiteten Arbeitskampfes eine ernsthafte Bedrohung ihres Hand-
Jungsspielraums un ıhrer Exıstenz. er Arbeitskampf 1976 1ın Baden-Würt-
temberg hat die Metall 4.6 Mıo gekostet mehr als eın Jahresüberschufß
AUS dem Organisationsbereich der Gewerkschaft. 1978 sind 1306 Mıo
(davon NUuUr 48 Mıo tür streikende Mitglieder) Streikunterstützung 5C-
zahlt worden, während für den Stahlstreik Ende 1978 1720 Mıo aufge-
wendet werden mufßten. Dıie ruck und Papıer hat 1976 33 Mıo0 tür
den Arbeitskampf ausgegeben, W 4as den Vermögensbestand dieser Gewerkschaft
praktisch aufgezehrt hat: 1978% mußten 15 Mıo0 davon 19 Mıo für
ausgesperrite Mitglieder, bezahlt werden, obwohl NUur die Hilfte der Unterneh-
LLICH dem Aussperrungsbeschlufßs des Arbeitgeberverbands gefolgt WAal.

Die VO  ' den Gewerkschaften vorgelegten Zahlen sind beeindruckend, 1aber
weder eın quantıtatıver Vergleich MIt dem Jahresüberschufß eınes Konzerns noch
die Aufrechnung des Umsatzrückgangs oder der Gewinneimnbufsen VOon Unter-
nehmen während des Arbeitskampfs (die häufig eine Umsatz- bzw Gewıinn-
verlagerung darstellen), noch die isolierte Gegenüberstellung VO Arbeitskampf-
kosten un Ananzıieller Leistungstähigkeıit beider Seıiten sind hinreichend aus-

sagefähige Kriterien ZUT Ermittlung der Kampfparıtät. Anderseits sollte INan

sıch nıcht wundern, WENN die Gewerkschaften die Erhaltung ıhrer Streik-
kasse besorgt sind un den wohlmeinenden Rät,; Mitgliederbeiträge erhöhen
oder Streikgelder kürzen, zurückweiısen. Denn wer das zentralisierte Tarıt-
vertragssystem bejaht, wiıird sıch MIt dessen Folgen, namlıch der Abhängigkeıt
344



Die Kampfparıtät der Tarıfpartner

gewerkschaftlicher Durchsetzungskraft VOon einer möglıchst hohen Mıtglieder-
zahl eINerseIts und geringer Eınsatzbereitschaft, aber hohem Sicherheitsbedürf-
N1S der Miıtglieder VO Grofßorganisationen anderseıts abfinden.

Der Aussperrung wird eine domestizierende Wırkung auf das Streikver-
halten zugeschrieben, die eıne polıtische Schlichtung überflüssig macht.

Nun stOÖfßt das Streikgeschehen selbst bereits rechtlich und Afinanzıell auf
immanente Schranken. Außerdem 1St die gewerkschaftliche Tarıfpolitik se1it
der Verabschiedung des Stabilitäts- un Wachstumsgesetzes VO 1967 stark 1n
den 50g der als Globalsteuerung proklamierten staatlichen Wırtschaftspolitik
geraten; ber Jahreswirtschaftsberichte, Analysen des Sachverständigenrats
oder Presseerklärungen des Wırtschaftsministers werden, ohne Lohnleitlinien
oder Orıientierungsdaten lıefern, Empfehlungen für eın „vernünftiges“
Lohnniveau publiziert. Schließlich scheint die 1963; 1971 und 1978 VO der Me-
tallindustrie eingeschlagene Kampfstrategie die Vermutung nahezulegen, da{fß
durch die Aussperrung eıne politische Schlichtung herausgefordert oder
angestrebt worden 1ISt

Das gesamtwirtschaftlıche Gleichgewicht scheint durch die Aussperrungs-
möglıichkeit eher gewährleistet als durch deren Verbot, Well übertriebene Lohn-
forderungen un eine dadurch bedingte Gefährdung VO Wirtschaftswachstum
un Preisstabilität abgewehrt werden können. 1ne quantıtatıve Fixierung der
1er Komponenten des gyesamtwiırtschaftlichen Gleichgewichts: Vollbeschäfti-
ZUnNg, Preisstabilität, Zahlungsbilanzausgleich und Wachstum, 1ST problematisch,
weil 1n Abhängigkeit VO  2} der konjunkturellen Siıtuation erhebliche Abweichun-
SCH, der Arbeitslosenquote, der Wachstums- un Inflationsrate toleriert
werden un weıl eine Gewichtung der einzelnen Komponenten konsensfähig
seın muüßte. Außerdem verbirgt sıch hinter dieser Argumentatıion haufıg die
klischeehafte Vorstellung, als se1 die Orientierung volkswirtschaftlichen
Gesamtınteresse eın spezıfısches Verhaltensmotiv der Arbeitgeber, während die
Arbeitnehmer partıkuläre Einkomrnensinteressen verfolgten.

1nNe Abkürzung des Arbeitskampfes „Kampfverkürzung durch Kampf-
ausweıtung“ Seıter) wırd als Wırkung der Aussperrung och die
Erfahrungen Aaus dem Arbeitskampf 1976 1n der Druckindustrie, als die Ar-
eiıtnehmer ach der bundesweiten Aussperrung den Streik wıederaufnahmen,
sSOWI1e die Erfahrungen AaUsSs dem Stahlstreik 978/79 deuten darauf hın, da{fß
die Aussperrung eiıne eher eskalierende Wiırkung hat, da{fß s$1e die Streikbereit-
schaft steigert un Sympathiestreiks provozıert.

Der Anstıeg der bereinigten Lohnquote Z Prozent 1ın den Jahren
y K wırd als Beweıs angeführt, da{fß die Aussperrungspraxı1s die Parıtät
der Tarıfpartner nıcht verletzt habe

Die leichten Schwankungen der Lohnquote 1m Konjunkturverlauf sıgnalı-
sieren die unterschiedliche Verhandlungsposition der Gewerkschaften 1mM kon-
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junkturellen Auft- un Abschwung. siıch A4US$ diesen Veränderungen eiıne
Gleichgewichtslohnquote errechnen läßt, ann bezweıtelt werden. Dıie relatıve
Konstanz der Lohnquote spiegelt die herrschende Meınung ber die Kopplung
VO  z personeller Einkommensentstehung (Arbeitnehmer/Kapitaleigner) un:
funktionaler Einkommensverwendung (Konsum/Investition). Im übrıgen ıden-
tiiziert das Lohnquotenargument die jeweilige Vorstellung ber die wun-
schenswerte Einkommensverteilung MItTt einer parıtätiıschen Machtstellung der
Tarıtpartner.

Die Arbeitskampfstatistik welst nach, da{fß 1n den 70er Jahren die Zahl
der ausgesperrten Arbeitnehmer durchschnittlich dreimal hoch Wr W1e€e die
der streikenden, un da{f 7zwischen 1949 un 1976 die Aussperrungen durch-
schnittlich doppelt viele Arbeitnehmer einbezogen haben W1€e die ENTISPrE-
chenden Streiks, da{fß die aussperrungsbedingten Ausfalltage doppelt hoch
SEWESCH sınd W1€Ee die streikbedingten Ausfalltage un da{ß die Dauer der
Streiks eın Drittel der Dauer der Aussperrung lag

Aus der Statistik, iınsbesondere AaUus der Difterenz der VO Aussperrung und
Streik etroffenen Arbeitnehmer, Alßt sıch unmiıttelbar keine Unterparıtät der
Arbeitnehmerseite 1m Arbeitskampf herauslesen, ohl 1aber eıne Tendenz, die
durch die zentralisierenden Ansprüche der Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände, die sıch koordinierend un dırıgierend 1ın regionale Konflikte e1n-
schaltet, un durch Solidarıtätsabsprachen VO1- un nachgelagerter Branchen
einschlie{ßlıch des Bankengewerbes, die die betriebliche Streikabwehr flankie-
ren, bekräftigt wırd er dominierende Aussperrungstyp der 700er Jahre 1STt dıe
Verbandsaussperrung Z Abwehr gewerkschaftlicher Schwerpunkt- und e1il-
estreiks.

Dıie durch Schwerpunktstreiks gefährdete Parıtät der Tarıfpartner wırd
durch die Aussperrung wiederhergestellt: Diese Argumentatıon 1St schlüssıg,
WEeNnNn die Gewerkschaften sıch eın kleines, womöglich schwaches Unternehmen
herausgreifen un durch einen billıgen Spezialiıstenstreik konzessionsbereıit
chen, oder WENN S1e e1n kleines Unternehmen bestreiken, einen Fırmen-
tarıt erzwıngen.

Die Streiks der Metall und der Druck un Papıer 1978 keine
Schwerpunkt-, sondern Teilstreiks. Wenn nämlich 3000 bıs 4300 Gewerkschafts-
mitglieder unbefristet iın 1er bıs acht Druckereibetrieben oder WeNn 8 ÖO 01010
Metaller 1n 57 Betrieben des Raumes Stuttgart streiken, An INa 2uUum VO

billıgen Spezialistenstreik reden. Dıie Auswahl der Unternehmen eiım eil-
streik erfolgt ach mehreren Kriterien: der Organisationsgrad MUu relatıv hoch
se1n, das Solidaritätsbewußtsein entwickelt, die Wirtschaftskraft des Unterneh-
11Ce11S darf nıcht gefährdet, se1n Einflu{ß autf den Arbeitgeberverband mu{ zrofß
se1In. FEın Vernichtungsstreik 1St 1ın der Logik der Gewerkschaftsstrategie wıder-
SINN1S, weıl die Arbeitnehmer nıcht für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
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SCH kämpfen bereit sind, WEenNnN die Arbeitsmöglichkeit selbst verlorenzu-
gehen droht Anderseits 1St eın Unternehmen bekanntgeworden, das dem
Würgegrift elnes Punktstreiks ZUuU Opfer gefallen ware. Da{ß die Süddeutsche
Zeıtung durch den Streik 1978 1ın Ex1istenznot geraten sel, konnte nıcht nach-
gewı1esen werden: der streikbedingte Anzeigenverlust W ar jedenfalls 1er NX/O=
chen nach Streikende bıs zehn Prozent aufgeholt, der Umsatz lag 1n den
ersten acht Onaten 1978 tunf Prozent ber dem der Vergleichsmonate des
Vorjahres, die Auflage erreichte 1978 einen bisherigen Rekord.

DA Schlußfolgerungen
Be1i der Bestimmung der funktionalen Parıtäiät mu{fß eın Bündel VO  e SO710-

ökonomischen Detauils gewichtet werden. Die Auswirkungen VO Streik un
Aussperrung indiızieren allerdings eın punktuelles un statısches Gleichge-
wicht, sondern stellen eınen Prozeß dar, 1n dessen Verlauf temporare Ungleich-
gewiıchte einander ablösen un sıch höchstens langfristig ausbalancieren. Aus
dieser Einsicht werden dre1 Schlußfolgerungen SEZOBCN:

Weder eın generelles Verbot noch eine generelle Zulassung, sondern 130026

die weıtere Einschränkung der Aussperrung 1St vertretbar. Angriffsaussperrung
un Öösende Aussperrung siınd nıcht erforderlich, die Kampftparıtät herzu-
stellen.

eiım Teilstreik 1Ist die suspendiierende Abwehraussperrung das Ver-
bot der Unverhältnismäßigkeit stellen: zwıschen Streikenden un Ausge-

wırd elıne quantıtatıve Parıtätsbeziehung hergestellt, der die Reich-
weite des Streiks wırd auf das Tarıfgebiet des Streiks beschränkt. Die Flächen-
AUSSDCITUNS als ein arbeitswillige und -fahıige Arbeitnehmer gerichteter
aggressıver Aussperrungstyp 1St untersagt.

eiım Schwerpunktstreik bleibt die suspendierende Abwehraussperrung
auf den technısch-Skonomischen Funktionsbereich des Streiks beschränkt, das
heifßst auf die Arbeitnehmer, deren Weiıterarbeit infolge des Streiks unmöglich
oder wiırtschaftlich nıcht mehr zumutbar 1St

Politisch-strukturelle Panrıtät

Dıie Aussperrungsdebatte auf der Grundlage Sökonomisch-funktionaler arı-
fat. das heißt der marktwirtschaftlichen Integration der Sozialpartner, der
Interpretation des Arbeitsmarkts als bilateralen Monopols un der Strategıe
abgestufter Kampfmafisnahmen, die der suspendierenden Abwehraussperrung,
insotfern SIe Antwort auf einen Teilstreik 1St, die quantıtatıve Parıtätsbeziehung,
insofern s$1e Antwort auf eınen Schwerpunktstreik 1St, dessen technısch-öSkono-
miıschen Funktionsbereich als Schranke ZUWelst, stellt gegenüber der Diskussion
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ormale Parıtät und verfassungsrechtliche Aussperrungsgarantıe einen OFt-

schritt dar, spiegelt auch den gegenwärtigen mehrheitlichen Bewulitseinsstand
un die herrschende Mentalıtät, Aflßt jedoch gewichtige Fragen ausgeblendet.

3.1 Erfahrung un Erinnerung
Das rauher gewordene Klima der Arbeitskämpfe, die Massenklagen der

Gewerkschaftsmitglieder VOT den Arbeitsgerichten, die Betriebsbesetzungen 1mM
Anschlufß Aussperrungen SOW1e die deutliche Ablehnung der Aussperrung
VO  e} mehr als der Hälfte der Bevölkerung können als Sıgnal gyedeutet werden,
da{( die ausschließliche Einbindung der Aussperrung 1n elne sozialpartnerschaft-
lıche Auseinandersetzung auf dem Arbeitsmarkt nıcht mehr als selbstverständ-
ıch angesehen wıird

Dıie Erfahrung der durch Olpreiserhöhung, Stabilitätspolitik un Dollar-
kursfreigabe kumulierten Arbeitslosigkeit se1it 1975 w1e auch der 1mM Zuge VO  e}

Rationalisierungsinvestitionen oder Produktionsauslagerungen 1N Niedriglohn-
länder rohenden eigenen Freisetzung haben den Arbeitnehmern bewußt DC-
macht, da{fß die potentiell vorhandene Parıtät der Tarıfpartner autf dem Arbeits-
markt ıhr Beschäftigungs-, Eınkommens-, Gesundheits- un Qualifikations-
risıko SOWl1e ıhr elementares Interesse siıcheren und humanen Arbeıitsplätzen
nıcht hinreichend abdeckt, daß diese funktionale Parıtät durch das Übergewicht
VO  a betrieblichem Weisungsrecht un unternehmerischer Leitungskompetenz
ber Investitionen un Arbeitsplätze, die VO denen ausgeübt werden, die ber
die Produktionsmittel verfügen, mehr als kompensıert wırd

Die gleichzeitige Erfahrung potentiell vorhandener Skonomisch-funktionaler
Parıtät der Gewerkschaften autf dem Arbeitsmarkt un politisch-struktureller
Überparität der Arbeıitgeber, die AUS der E1ıgentums- bzw Verfügungsmacht
ber Produktionsmittel resultiert, wırd nıcht als punktuelles Ereign1s, sondern
als Zwischenphase eines geschichtlichen Prozesses begriften. Die Arbeiterbewe-
SUNHS Zing AUS dem Widerstand die biıs 1871 bestehenden Koalitions- un
Streikverbote hervor, verwandelte die SpONtanCnN Zusammenschlüsse 1ın umfas-
sende gewerkschaftliche Organısationen, behauptete siıch staatliche Ke-

pression und Arbeitgebersanktionen un SEetTzZte schließlich 191 die verfassungs-
mäafßige Garantıe des Streikrechts SOWI1e das Verbot jeder Beschränkung der
Koalitionsfreiheit durch Deshalb können Art 159 WRWV un Art 111
ın geschichtlicher Perspektive als Arbeitnehmergrundrecht ausgelegt werden.

Systembedingte Unterlegenheit
Dıie orıgınäre Erfahrung ausgesperrter Arbeitnehmer un die geschichtliche

Erinnerung die organısıerte Arbeiterbewegung erleichtern die Fansıcht in
die systematısche Unterlegenheıit der Arbeitnehmer 1n einer kapitalistischen
Marktwirtschaft.
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Die Kampfparıtät der Tarıfpartner

1ne modellhaft-typisierende Analyse sıeht die Produzenten gespalten in
solche, die die Entscheidung über Produktionsvolumen un Produktionsrich-
Lung erantworten un dafür das erfolgsabhängige Gewinneinkommen bezie-
hen, un solche, die an diesem Entscheidungsprozeß nıcht beteiligt sınd und
deshalb das VO Produktionserfolg unabhängige Lohneinkommen erhalten.
Neben der gespaltenen Einkommensentstehung wırd auch die Eiınkommensver-
wendung als gyespalten unterstellt: die den Arbeitnehmerhaushalten zufließen-
den Lohneinkommen werden überwiegend für Konsumzwecke, die den Arbeit-
geberhaushalten zufließenden Einkommen werden überwıegend für nvest1-
tionszwecke ausgegeben; S1e entscheiden amıt zugleich ber Beschäftigungs-
nıyveau SOWI1e ber Arbeits- un Ausbildungsplatzangebot der Zukunft. 1ne
angebotsorientierte staatlıche Beschäftigungspolitik wırd versuchen, die (3e=-
winneiınkommen anzuheben 1n der Erwartung, da{ß sıch die Investitionsneigung
erhöht:;: Au S1e Investitionsprämıen AaUs oder oreift eliner Politik des
billıgen Geldes, die die Preiserhöhungsspielräume der Unternehmen erweıtert
bzw die Reallohnkosten senkt.

Die modellhafte Skizze spregelt sıch 1n der onkreten Lebenslage e1nes SO
fRen Teils der abhängig Beschäftigten, die ZUUÜE: Bestreitung iıhres Lebensunterhalts
darauf angewl1esen sınd, iıhre Arbeitskraft ZArE Verftügung stellen, während
der Arbeitgeber als Eıgentümer nottalls lıquidierbarer Produktionsmuittel W ar-
ten annn Diesen Überhang ökonomischer Macht autf Grund des E1gentums
Produktionsmitteln haben Koalitionsfreiheit, Tarıfverträge un Streikrecht erst
einmal neutralisieren mussen; das Aussperrungsrecht würde den Status QJUO Aantfe
der Unterlegenheit wiederherstellen.

Dıie öffentliche Meınung ne1gt dazu, die den Arbeıiıtnehmern 1n einer kapıta-
listischen Marktwirtschaft beim Kampft die Verteilung des Produktions-
ergebnisses bzw bessere Arbeitsbedingungen systematiısch zugewı1esene
Oftensivrolle als aggressıven Akt auszulegen. Wiährend S1e den Gewerkschaften
während der Dauer der durch den Tarıfvertrag gebotenen Friedenspflicht das
Dulden un Durchstehen der durch den laufenden Produktivitätszuwachs Ver-

ursachten Gewıinnsteigerung un Veränderung der Einkommensverteilung
uTtet, disqualifiziert s1e den Streik, der die Wıederherstellung der Aus-
gangsgerechtigkeit geführt wiırd, VOTLr dem Leitbild einer harmonistischen Gesell-
schaft als Störung des Arbeitsfriedens un der Ordnung. So hat eiıne Analyse
der polıtischen Kommentare VO  e FAZ, Dıie Welt un S SC en 1960 und
1970 eine Tendenz die Gewerkschaften und ıhre als gemeinwohlgefähr-
dend dargestellten Arbeitskampfmafsnahmen ausgemacht.

TIrotz des offenkundigen Funktionsverlusts des Eıgentums Produktions-
mitteln in der Publikumsgesellschaft und der sıch überlagernden nteres-
sengegensatze 7zwıischen Arbeitern und leitenden Angestellten, die ıhr Direk-
tionsrecht und ihre Leitungskompetenz faktıisch unabhängig VO  a der Kapital-
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seıte legitimıeren, treten be1 der Aussperrung die Arbeitgeber 1n der spezifischen
Posıtion der Eıigentumer VO  e} Produktionsmitteln und Arbeitsplätzen auf Des-
halb empfinden die nıchtorganısierten un arbeitswilligen Arbeitnehmer die
Aussperrung 1n erster Linıe als Demonstration on Eigentümerbefugnissen.

In dem Ausma(f$, WwW1e die vorstehende Analyse, da{ß$ 1n eıner kapitalistischen
Marktwirtschaft die politisch-strukturelle Überparıität der Arbeıitgeber als
E1ıgentumer VO  e} Produktionsmitteln die potentiell vorhandene ökonomisch-
funktionale Parıtät der Gewerkschaften als Tarıfpartner neutralisıert, als
trefftend erkannt wird, erscheint die Schlufsfolgerung plausibel, der Staat solle
seine Schutzfunktion ZUguUunNsteN des soz1al Schwächeren wahrnehmen. un die
Aussderrung merbieten. I)as Aussperrungsverbot jefert die Arbeıitgeber nıcht
wehrlos den gewerkschaftlichen Forderungen aus, sondern Aflßt ıhnen die alter-
natıven Kampfinstrumente der Massenänderungskündigung, wonach übertarıf-
liche Lohnbestandteıile VOT Beendigung der Friedenspflicht un tarıfliche Lohn-
bestandteıle ach deren Ende abgebaut werden können, un des Lohnverweli-
gyerungsrechts, das 1m Rahmen der Betriebsrisikolehre den mittelbar oder —_

miıttelbar VO Arbeitskampf betroftenen Arbeitgebern zusteht, denen die
Entgegennahme der Arbeıitsleistung infolge des Streiks nıcht mehr möglich 1St
oder ach den Grundsätzen sinnvoller Betriebsführung nıcht mehr zugemutet
werden Hna In ıhrer Reichweite sind diese Instrumente der Aussperrung V1 -

gleichbar, nıcht jedoch 1n ıhrer Intensität: s1e stellen keine unmittelbar AaUuUs dem
Eigentumsrecht Al Produktionsmitteln abgeleitete Machtdemonstratıion dar
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